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Bald gehören acht mittel- und osteuropäische Länder zur EU. Dort liegen die Vertretungsrechte der

Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten unter deutschen Mitbestimmungsstandards. Aber formal

sind sie so schlecht nicht – im Vergleich mit einigen westeuropäischen Ländern. Ein Überblick. 

Unternehmenskontrolle in der EU, Teil 7, die MOE-Länder

Typisch: der Drittelaufsichtsrat

Von Bernhard Kirr

Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Berater für Europäische Betriebsräte bei FREE e.V. in Hamburg.

Kontakt: b-kirr@gmx.de, Webseite: www.euro-betriebsrat.de

Die Beitrittsländer

Estland, Lettland, Litauen, Polen,

Slowakische Republik, Slowenien,

Tschechische Republik, Ungarn

(plus Malta und Zypern)

. Ab ersten Mai 2004 werden acht

mittel- und osteuropäische Staaten

zur Europäischen Union hinzukom-

men. Gerade in diesen Beitrittslän-

dern hat sich ein tiefgreifender

Transformationsprozess der Wirt-

schaften und Gesellschaften vollzo-

gen – auch in der Ausgestaltung der

Partizipation der Arbeitnehmer. Man

unterscheidet drei Formen der Un-

ternehmensverfassung: Sie sind ent-

weder eigentümerorientiert, laboris-

tisch oder staatsorientiert und haben

entsprechend die arbeits- und unter-

nehmenskulturellen Traditionen in

den Transformationsländern geformt.

Arbeiterselbstverwaltung
oder zentrale Planung

Die eigentümerorientierte Unterneh-

mensverfassung findet ihren präg-

nantesten Ausdruck in der Einheit

von Eigentum, Geschäftsleitung,

Kontrolle und Haftung. Die ökono-

mischen Verfügungsrechte bestehen

aus dem Nutzungsrecht an einer

Ressource, den Erträgen daraus und

dem Recht, die Ressource abzuän-

dern oder zu verkaufen. Dabei wird

in der kapitalorientierten Unterneh-

mensverfassung die zentrale Rolle

der Eigentümer aus deren Kapitalge-

berfunktion abgeleitet, wie das im

Konzept des „Shareholder-Value“ ge-

schieht. Bei der arbeitnehmerorien-

tierten Unternehmensverfassung hin-

gegen leiten die Eigentümer ihr

Selbstverständnis aus der Arbeit-

nehmerfunktion und dem Wertbei-

trag ihrer Arbeitskraft her. Gleichbe-

rechtigte Mitarbeiter/innen können

frei den institutionellen Rahmen für

ihre gemeinsame Wirtschaftstätig-

keit vereinbaren. 

Wenn dazu noch die Beschäftig-

ten die operativen und administrati-

ven Geschäfte führen und auch die

Führung übernehmen, haben wir es

mit einer laboristischen Unterneh-

mensverfassung zu tun. Bekannt ge-

worden ist diese Form besonders

durch das frühere jugoslawische Mo-

dell der „Arbeiterselbstverwaltung“.

Dabei besaß der Staat zwar die Pro-

duktionsmittel, jedoch lagen die Ein-

kommensverteilung und der Ressour-

ceneinsatz in der Kompetenz der im

Unternehmen tätigen Arbeitnehmer.

Die staatsorientierte Unterneh-

mensverfassung war typisch für

Planwirtschaften mit ihren zentrali-

sierten und hierarchischen Struktu-

ren. Sie beruhte auf sozialistischem

Eigentum sowie auf zentraler Pla-

nung und Leitung der Produktions-

mittel. Direktiven wurden von oben

an die Betriebe gegeben. In fast allen

Beitrittsländern war diese Unterneh-

mensverfassung lange vorherrschend.

Doch mit zunehmendem Konsumni-

veau und steigenden Ansprüchen der

Bevölkerung waren diese Produk-

tionsstrukturen für die zentrale Ad-

ministration weder zu überblicken

noch zu steuern. Vor Ort konnte man

Fehler zwar erkennen, aber mangels

ausreichender Kompetenzen nicht

beheben. 

Auch diese Probleme führten zu

einer neuen Verteilung der Verfü-

gungsrechte über die Produktions-

mittel: In Ungarn wurden seit Ende
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der 60er, in Polen seit Anfang der

80er und in der Sowjetunion seit En-

de der 80er Jahre in umfangreichen

Reformen Entscheidungsbefugnisse

dezentralisiert.

Beteiligungsrechte vor und
nach der Wende

Diese unterschiedlichen Unterneh-

mensverfassungen prägten die Betei-

ligungsrechte der Arbeitnehmer in

den Betrieben auf unterschiedliche

Weise. In Polen hatten die Arbeiter-

räte so umfangreiche Mitwirkungs-

rechte, dass von einem Selbstverwal-

tungsmodell ähnlich wie im früheren

Jugoslawien gesprochen werden kann.

Sie waren für die Aufstellung von

Unternehmensplänen und für Inves-

titionsentscheidungen zuständig und

hatten die Bilanz zu genehmigen; in

den meisten Firmen hatten sie auch

das Recht, Manager zu ernennen.

In Ungarn führten so genannte

Unternehmensräte zwei Drittel der

selbstverwalteten Betriebe; allerdings

nahmen dort die Betriebsleitungen

meist die dominierende Position ge-

genüber den Beschäftigten ein. Sie

legten die Unternehmensstrategie und

die Unternehmensorganisation fest,

ernannten den Betriebsleiter und ent-

schieden über Fusionen, und Auftei-

lung des Unternehmens oder die

Gründung von Joint Ventures. Bemer-

kenswert ist: Die CSSR und die DDR

hielten bis zuletzt ohne wesentliche

Reformen am zentralistischen Sys-

tem fest. Zwar war auch hier der Ent-

scheidungsspielraum der Betriebslei-

tungen in den Jahren vor der Wende

erweitert worden, aber die Staatsun-

ternehmen standen nach wie vor un-

ter der Kontrolle des Zentralstaates.

Die Belegschaften verfügten über kei-

ne signifikanten Mitsprachemöglich-

keiten. 

Mit der „Rückkehr nach Europa“

unterzogen sich die ehedem realso-

zialistischen Beitrittsländer einem bei-

spiellosen Prozess der Transforma-

tion. Unter dem Einfluss internatio-

naler Finanzinstitutionen und getra-

gen von den Reformeliten hatte mit

dem Übergang zur Marktwirtschaft

eine Hinwendung zur kapitalorien-

tierten Unternehmensverfassung be-

gonnen. Die weitgehende Ablehnung

von Elementen des alten Systems –

hiervon waren vor allem auch die

Gewerkschaften betroffen – hat im

Gegensatz zu den EU-Ländern zu ei-

ner sehr viel marktradikaleren Vari-

ante der Marktwirtschaft beigetra-

gen. Durch Privatisierungen und Neu-

gründungen kam es zu wesentlichen

Veränderungen in der Eigentümer-

struktur, wobei ausländische Direkt-

investitionen vor allem aus der EU

und den USA eine maßgebliche Rol-

le spielten. Das Rückgrat der Privat-

wirtschaft stellen vor allem die meist

mitbestimmungsfreien Klein- und

Mittelbetriebe dar.

Durch den EU-Beitritt sind diese

Länder nun gezwungen, das Gemein-

schaftsrecht zu übernehmen. Beson-

ders die Regelungen für den „sozia-

Paritätische Mitbestimmung in 
Slowenien

In den Aufsichtsräten von slowenischen Aktiengesell-

schaften verfügt die Arbeitnehmerseite über eine Man-

datszahl, die mit den Regelungen des deutschen Mit-

bestimmungsgesetzes vergleichbar ist. In Unternehmen

mit bis zu 1 000 Beschäftigten können nach dem Mit-

wirkungsgesetz von 1993 mindestens ein Drittel der

Aufsichtsratsmandate vom Betriebsrat nominiert wer-

den, bei mehr als 1 000 Beschäftigten sind es sogar die

Hälfte. Darüber hinaus hat die Belegschaftsvertretung

in Aktiengesellschaften ab 500 Beschäftigten auch ein

Vorschlagsrecht für das Amt des Arbeitsdirektors. 

Für andere Rechtsformen ist eine Arbeitnehmerver-

tretung in den Aufsichtsräten gesetzlich nicht vorgese-

hen und spielt in der Praxis auch kaum eine Rolle. Rund

95 Prozent der slowenischen Unternehmen sind eine

GmbH, dabei handelt es sich meist um kleine und mitt-

lere Unternehmen. Hier kann eine Arbeitnehmerbetei-

ligung durch Betriebsvereinbarungen geregelt werden,

falls dies nicht schon in der Satzung vorgesehen ist.

Z

Foto: dpa

Montageband des Modells Fabia im Skoda-Werk in Mlada Boleslav in Tschechien.
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len Dialog“ beginnen zu Veränderun-

gen bei der Partizipation der Arbeit-

nehmer in den Unternehmen zu füh-

ren. Diese Umstände, aber auch tradi-

tionelle Erfahrungen der einzelnen

Staaten spiegeln sich in den heutigen

Normen der Arbeitnehmermitbestim-

mung in Aufsichts- und Verwaltungs-

räten der Beitrittsländer wieder.

Das duale System hat sich
durchgesetzt 

Die Organe der Aktiengesellschaften

in den Beitrittsländern orientieren

sich überwiegend an österreichi-

schem und deutschem Recht, aller-

dings in deutlich abgestufter Form.

Demnach handelt es sich in fast allen

Fällen um ein duales System mit Vor-

stand und Aufsichtsrat. In Polen, der

Tschechischen Republik, der Slowa-

kischen Republik, Ungarn und vor

allem auch in Slowenien sind Arbeit-

nehmervertreter in den Aufsichtsrä-

ten vertreten. In Tschechien und der

Slowakei werden schon bei Aktien-

gesellschaften mit mehr als 50 Be-

schäftigten mindestens ein Drittel al-

ler Mitglieder des Aufsichtsrats von

den Beschäftigten gewählt. Eine Amts-

periode darf längstens fünf Jahre um-

fassen. Neben dem Vorschlagsrecht

der Betriebsgewerkschaft besteht je-

doch auch für andere Arbeitnehmer-

gruppen die Möglichkeit, Kandida-

ten aufzustellen, selbst für den Ar-

beitgeber. Entscheidend ist nur, dass

ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder

von den Beschäftigten gewählt wird.

Für Polen gilt eine ähnliche Wahl-

regelung überwiegend in Betrieben,

in denen der Staat Minderheitsaktio-

när ist. Darüber hinaus werden in

mehrheitlich dem polnischen Staat

gehörenden Unternehmen zwei von

fünf Aufsichtsratsmandaten von der

Arbeitnehmerseite gestellt, so sieht es

das Privatisierungsgesetz von 1996

vor. In Polen sind die Kandidaten für

die Aufsichtsräte jetzt gesetzlich ver-

pflichtet, eine Staatsprüfung abzule-

gen. In Ungarn ist im Gesetz über die

Wirtschaftsgesellschaften von 1997

geregelt, dass in Unternehmen mit

mehr als 200 Beschäftigten ein Drit-

tel der Mitglieder des Aufsichtsrats

aus gewählten Vertretern der Beleg-

schaft bestehen muss.

In den drei baltischen Ländern be-

steht nur in Lettland die Möglich-

keit, die Führungs- und Kontrollgre-

mien nach anglo-amerikanischem

Muster eines monistischen Systems

zu gestalten. In den Kontrollorganen

Lettlands, Litauens und Estlands sind

gesetzlich keine Arbeitnehmervertre-

ter vorgesehen. Aufgrund der Wirt-

schaftsstruktur und der strukturellen

Schwäche der Gewerkschaften ist

dort davon auszugehen, dass sich

hieran in nächster Zukunft auch

nichts ändern wird.

Die Aufgaben des Aufsichtsrats in

den Beitrittsländern ähneln den Re-

gelungen in Deutschland. So gehören

die Bestellung und Abberufung der

Vorstandsmitglieder oder die Fest-

stellung der von der Hauptversamm-

lung zu genehmigenden Jahresbilanz

genauso zu seinen Kompetenzen wie

die Beaufsichtigung des geschäfts-

führenden Vorstands. In Ungarn sind

die Arbeitnehmervertreter darüber

hinaus gesetzlich verpflichtet, die Be-

legschaft via Betriebsrat über ihre

Tätigkeit in dem Kontrollgremium

zu informieren. 

Z

Unternehmensmitbestimmung in den MOE-Ländern

Land Kontrollgremium Arbeitnehmerbeteiligung

Quelle: nach Kohl/Platzer 2003; Breidenbach 1993-2003; eigene Recherchen

Aufsichtsrat

Verwaltungsrat

Aufsichtsrat

Aufsichtsrat

Aufsichtsrat

Aufsichtsrat

Aufsichtsrat

CZ

H

PL

EST

LV

LT

SLO

SK

keine Beteiligung

keine Beteiligung  

wenige Ausnahmen im öffentlichen Sektor

Drittelbeteiligung der Arbeitnehmervertreter

(ANV), die von allen Beschäftigten gewählt

werden. In Firmen ab 500 Beschäftigten, in

denen der Staat Minderheitsaktionär ist,

Wahl eines Vorstandsmitglieds durch ANV

Drittelbeteiligung bei AGs ab 50 Beschäftig-

ten; in         von allen Beschäftigten gewählt

Drittelbeteiligung bei über 200 Beschäftig-

ten; Arbeitnehmervertreter kommen entwe-

der aus den Reihen der Betriebsgewerk-

schaft oder des Betriebsrats

Bis 1000 Beschäftigte:Drittelbeteiligung; 

über 1000 Beschäftigte: 50%-Beteiligung;

Kandidaten werden vom Betriebsrat nomi-

niert; ab 500 Beschäftigten hat Betriebsrat

Vorschlagsrecht für ein Vorstandsmitglied

Estland

Lettland

Litauen

Polen

Slowak. Rep.

Tschechien

Ungarn

Slowenien

CZ
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Insgesamt liegen diese Präsenz- und

Partizipationsmöglichkeiten meist un-

ter den deutschen Mitbestimmungs-

standards. Aber schlecht sind sie for-

mal nicht, im Vergleich mit west-

lichen europäischen Ländern wie et-

wa Großbritannien oder Belgien, die

gar keine Arbeitnehmerbeteiligung

in den Kontrollgremien der Unter-

nehmen vorsehen. Ob die Arbeitneh-

mervertreter in den MOE-Ländern

ihre Möglichkeiten zur Koordinie-

rung der Arbeitnehmerinteressen in

Unternehmen nutzen, hängt in der

Praxis meist sehr stark von ihrem

Selbstverständnis ab. 

Das ist sehr unterschiedlich ent-

wickelt: So glauben über die Hälfte

der Arbeitnehmervertreter in polni-

schen Aufsichtsräten (laut einer Stu-

die), dass sie die Interessen der gan-

zen Firma oder ihres Inhabers zu ver-

treten hätten. Nur ein Fünftel sahen

sich vor allem als Vertreter für die

Interessen der Arbeitnehmer.

Sinnvoll wäre es daher – trotz der

sprachlichen Hürden – wenn deut-

sche Aufsichtsratsmitglieder ihre Kon-

takte in die mittelosteuropäischen

Länder ausbauen, um mit den Ar-

beitnehmervertretern in den polni-

schen oder slowakischen Aufsichts-

räten Erfahrungen auszutauschen. .
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